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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
 
Bebauungsplan Wohnquartier mit Pflegeeinrichtung in Steckfeld (Plie 90) im 
Stadtbezirk Stuttgart-Plieningen  
   
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
fand vom 4. November 2016 bis zum 5. Dezember 2016 statt.  
 
Zusammenstellung der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Anschreiben vom 2. November 2016 
 
TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  

der Verwaltung 

1.  

Garten-, Friedhofs- 
und Forstamt (67), 
Schreiben vom  
22. November 2016 

Keine Einwände. 

 

--- 

2.  

Amt für Umwelt-
schutz (36-4.23), 

Schreiben vom  
1. Dezember 2016 

Naturschutz: 

Beim Abbruch von Gebäuden 
und Rodungen von Bäumen 
sind die Vorgaben des Arten-
schutzes zu beachten. 

Laut Ziffer 9 „Umweltbelange 
(S.4) (Anlage 1) soll die Re-
levanz für den Artenschutz 
ermittelt werden. 

 

Grundwasserschutz: 

Der Geltungsbereich liegt 
außerhalb des abgegrenzten 
Schutzgebietes der Heilquel-
len von Stuttgart-Bad Cann-
statt und -Berg. 

 

Auf Grund der hydrogeologi-
schen Baugrundkarte von 
Stuttgart ist im Geltungsbe-
reich mit einem Grundwas-
serstand zwischen 392,50 
und 397,50 m ü. NN zu rech-
nen. Diese Angaben geben 
die großräumige Grundwas-
sersituation wieder, von der 
kleinräumige Abweichungen 
jederzeit möglich sind. 

 

Der Hinweis wurde aufge-
nommen. Die Belange des 
Artenschutzes wurden ge-
prüft. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 6 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

Bodenschutz: 

Im Geltungsbereich befinden 
sich Böden der Qualitätsstufe 
2 (= gering) und 0 (= feh-
lend). Die Auswirkungen auf 
das Schutzgut Boden sind 
nicht erheblich. 

 

Auf Grundlage der Methode 
des Bodenschutzkonzeptes 
Stuttgart (BOKS) ergibt sich 
für den Bereich des Bebau-
ungsplanes keine Änderung 
in der Bilanz. 

 

Sobald nähere Einzelheiten 
zu den Maßen der baulichen 
Nutzung vorliegen, kann eine 
Bilanzierung auf Grundlage 
von BOKS durchgeführt wer-
den.  

 

Immissionsschutz: 
Auf der öffentlichen Grünflä-
che mit Zweckbestimmung 
Kinderspielplatz ist eine 
Bolzplatznutzung nicht mög-
lich, da hierfür die Abstände 
zur Wohnnachbarschaft nicht 
ausreichen. 

 

 

 

Bezüglich der Tiefgaragen 
einschließlich der Zufahrten 
ist zu beachten, dass die Im-
missionsrichtwerte der TA 
Lärm eingehalten werden 
müssen. Die Zufahrt muss 
auf kürzestem Weg von der 
öffentlichen gewidmeten 
Straße in den eingehausten 
Bereich erfolgen.  

 

Stadtklima: 

Keine Anregungen aus stadt-

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes kommt es 
im Plangebiet zu einer stärke-
ren Überbauung und damit zu 
Verlust von Bodenfunktionen. 
Die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden sind nicht 
erheblich. Eine Bilanzierung 
auf der Grundlage von BOKS 
wurde durchgeführt und 
ergab einen Verlust von 0,5 
Bodenindexpunkten. 
 
 
 
Wurde bei der Planung be-
rücksichtigt. Festgesetzt wur-
de eine Öffentliche Grünflä-
che mit Zweckbestimmung 
Kinderspielplatz. Zulässig 
sind Spielgeräte und Einfrie-
digungen. Der Versieglungs-
grad ist auf 20 % der Fläche 
zu beschränken. Der Baum-
bestand ist zu erhalten.  
 
 
Die Zufahrt erfolgt auf dem 
kürzesten Wege. Die Einhal-
tung der Immissionsrichtwer-
te ist ggf. im Bauantragsver-
fahren zu prüfen. Falls Ein-
hausungen notwendig sind, 
sind diese planungsrechtlich 
möglich.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

klimatischer Sicht. Die Be-
mühungen um den Erhalt 
einer bioklimatischen Ver-
zahnung der benachbarten 
klimabedeutsamen Freiflä-
chen mit dem bebauten Ge-
biet sind hervorzuheben und 
werden ausdrücklich begrüßt. 

 

Verkehrslärm: 

Aus Sicht des Verkehrslärm-
schutzes steht der Fortfüh-
rung des Bebauungsplans 
nichts entgegen. 

 

Es wird angeregt, den Be-
reich der Pflegeeinrichtung 
als Fläche des Gemeinbe-
darfs (GB) auszuweisen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Energie:  

Es wird auf die vom Gemein-
derat am 20. Mai 2010 
(GRDs. 165/2010) beschlos-
senen städtischen Vorgaben 
zur Minimierung des Ener-
giebedarfs hingewiesen. Die-
se sind bei Abschluss eines 
städtebaulichen Vertrages 
oder eines Kaufvertrages zu 
vereinbaren. 

 

Altlasten /Schadensfälle und 
Abwasserbeseitigung: 

Keine Hinweise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Kombination 
von Pflegeheim und betreu-
tem Wohnen wird auch für 
den Bereich der Pflegeein-
richtung ein allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Ver-
traglich wird durch die Eintra-
gung einer Dienstbarkeit die 
Nutzung als Pflegeheim gesi-
chert werden. Zudem werden 
die städtebaulichen Verträge 
als Baulast ins Baulastenver-
zeichnis eingetragen.  
 
 
Die Vorgaben wurden in den 
städtebaulichen Vertrag 
übernommen. 
 

3.  

Deutsche Telekom 
Technik GmbH, 

Die Telekom möchte 20 Wo-
chen vor Baubeginn über die 
Baumaßnahme informiert 

Der Hinweis wurde aufge-
nommen. 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

Schreiben vom 30. 
November 2016 

 

 

werden. 

4.  

Flughafen Stuttgart 
GmbH, 

Schreiben vom  
11. November 2016 

 

Bauschutzbereich: Das Be 
bauungsplangebiet liegt im 
Bauschutzbereich des Flug-
hafens Stuttgart. Im Gebiet ist 
eine Bauhöhe bis 20 m über 
Grund zustimmungsfrei. Bei 
Überschreitung ist die Zu-
stimmung der Luftfahrtbehör-
de erforderlich. 

 

Lärmschutz: In den Bebau-
ungsplan soll ein Hinweis 
aufgenommen werden, dass 
das Bebauungsplangebiet 
außerhalb des Lärmschutz-
bereiches für den Flughafen 
Stuttgart liegt, aber dennoch 
mit Überflügen von am Flug-
hafen Stuttgart startenden 
oder landenden Flugzeugen 
zu rechnen sei. 

Die Hinweise wurden aufge-
nommen. 

5.  

Gesundheitsamt 
(53), Schreiben vom  
7. November 2016 

Keine Einwände 

 

--- 

 

6.  

Ministerium für Ver-
kehr und Infrastruk-
tur Baden-
Württemberg  
Referat Luftverkehr, 

Schreiben vom  
22. November 2016 

Das Plangebiet liegt im Bau-
schutzbereich des Verkehrs-
flughafen Stuttgart. Die Be-
zugshöhe des Bauschutzbe-
reichs liegt bei 385,00 m ü 
NN. Die Bauhöhenfestlegung 
gem. § 13 LuftVG bei 20 m 
über Grund.  

Es ist eine luftrechtliche Zu-
stimmung nach § 12 LuftVG, 
bzw. eine luftrechtliche Ge-
nehmigung nach § 15 LuftVG 
erforderlich, sofern die Bau-
höhenfestlegung überschrit-
ten wird. 

Das Plangebiet befindet sich 
im Anlagenschutzbereich von 
Flugsicherungseinrichtungen 

Die Hinweise wurden in den 
Bebauungsplan aufgenom-
men. Bei den Festsetzungen 
zur Höhe der baulichen Anla-
gen (HbA) wurden die Vorga-
ben beachtet und berücksich-
tigt.  
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

(§ 18a LuftVG). Die konkre-
ten Vorhabenplanungen so-
wie Bau- und Mobilkrane, 
Betonpumpen und andere 
Hebezeuge sind dem Bun-
desbauaufsichtsamt für Flug-
sicherung über die zuständi-
ge Luftfahrtbehörde vorzule-
gen. 

 

Für die luftrechtliche Beurtei-
lung sind die Angaben der 
maximalen Höhen der Vor-
haben in Meter über NN und 
in Meter über Grund und der 
Koordinaten an den Eckpunk-
ten der Vorhaben in Grad 
Minuten und Dezimalsekun-
den sowie die Baubeschrei-
bungen zwingend erforder-
lich. 

7.  

Unitymedia BW 
GmbH, Schreiben 
vom 9. November 
2016 

 

 

Keine Anregungen 

An der Einrichtung einer Ver-
sorgungsleitung besteht Inte-
resse; Bitte um weitere Betei-
ligung am Verfahren. 

--- 

8.  

Handwerkskammer 
Region Stuttgart, 
Schreiben vom 21. 
November 2016 

 

Keine Bedenken oder Anre-
gungen 

 

--- 

9.  

Industrie und Han-
delskammer, 
Schreiben vom 21. 
November 2016 

 

Keine Bedenken oder Anre-
gungen 

 

 

--- 

 

10.  

Naturschutzbeauf-
tragter Stadt Stutt-
gart, Schreiben vom 
2.Dezember 2016 

Die Planung ist aus dem FNP 
entwickelt und aus Natur-
schutzsicht grundsätzlich 
vorstellbar. 

 

Kenntnisnahme und weitere 
Beteiligung. Ein Baumgutach-
ten wurde erstellt. 
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

 

 

 

Im weiteren Verfahren ist das 
Baumgutachten beizufügen. 

 

11.  

Netze BW GmbH, 
Schreiben vom 1. 
Dezember 2016 

Im Geltungsbereich befinden 
sich Anlagen der Netze BW 
sowie Anlagen der Stuttgart 
Netze. 

Im Zuge der geplanten Neu-
bebauung ist ein neues An-
schlusskonzept notwendig. 
Netze BW bittet darum, dass 
sich der Planungsträger mög-
lichst frühzeitig mit ihnen in 
Verbindung setzt. 

Der Hinweis wurde in den 
Bebauungsplan aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

12.  

Regierungspräsidi-
um Freiburg 
Landesamt für Geo-
logie, Rohstoffe und 
Bergbau, Schreiben 
vom  
30. November 2016 

Es ist mit einem oberflächen-
nahen saisonalen Schwinden 
und Quellen des Verwitte-
rungsbodens sowie mit Auf-
füllungen vorangegangener 
Nutzungen zu rechnen.  

 

Es wird empfohlen ein hydro-
logisches Versickerungsgut-
achten und ein geologisches 
Gutachten zu erstellen. 

Der Hinweis wurde in den 
Bebauungsplan aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13.  

Regierungspräsidi-
um Stuttgart Abtei-
lung Wirtschaft und 
Infrastruktur 

Schreiben vom  
5. Dezember 2016 

Raumordnung: 

Es handelt sich um einen 
entwickelten Bebauungsplan. 
Im Bebauungsplan sind ins-
besondere die §§ 1 Abs. 3, 
Abs. 5 und § 1a Abs. 2 
BauGB zu berücksichtigen. 

 

Denkmalschutz: 

Keine Einwände. 

 

Straßenwesen und Verkehr: 
Keine Einwände. 

 

Wurde im Verfahren berück-
sichtigt. 

 
 

 

14.  

Kampfmittelbeseiti-

Gefahrensverdachtserfor-
schung wird empfohlen. 

Der Hinweis wurde in den 
Bebauungsplan aufgenom-
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TöB / Anregungen Äußerung Stellungnahme  
der Verwaltung 

gungsdienst, 

Schreiben vom  
4. November 2016 

 

men.  

15.  

Stadtwerke Stutt-
gart, Schreiben vom 
22. November 2016 

 

Keine Einwände --- 

16.  

Terranets bw 
GmbH, Schreiben 
vom 7. November 
2016 

 

 

Im Gebiet liegen keine Anla-
gen der terranets bw GmbH.  

 

--- 

 
 

 

17.  

Verband Region 
Stuttgart, Schreiben 
vom 7. November 
2016 

 

Vorläufige Stellungnahme: 
Der innerörtlichen Schaffung 
von zusätzlichem Wohnraum 
mit Pflegeeinrichtung stehen 
regionalplanerische Ziele 
nicht entgegen.  

 

Kenntnisnahme und weitere 
Beteiligung 

18.  

Verkehrs- und Tarif-
verbund Stuttgart 
GmbH (VVS), 

Schreiben vom 28. 
November 2016 

 

Keine Einwände --- 

19.  

Zweckverband  
Bodenseewasser-
versorgung, Schrei-
ben vom 8. Novem-
ber 2016 

Keine Bedenken. 

Im Bereich befinden sich we-
der vorhandene noch geplan-
te Anlagen der BWV. 

--- 

 

 
Der BUND, Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, NABU e. V., Stutt-
garter Straßenbahnen AG, Südwest Rundfunk, Universitätsbauamt Stuttgart Ho-
henheim sowie der Verschönerungsverein haben keine Stellungnahme im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung abgegeben. 

 


